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1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
„AGB“) der Kirsten Von Hof, handelnd unter „KONTORplus“ 
(nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge über die Liefe-
rung von Waren, die ein Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit 
dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-
Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbezie-
hung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei 
denn, es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Diese AGB gelten auch ausschließlich, wenn der Verkäufer in 
Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abwei-
chender Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen ohne 
besonderen Vorbehalt ausführt.
1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die 
bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
1.4 Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behörden oder 
sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts, wenn diese bei Ver-
tragsschluss ausschließlich privatrechtlich handeln.
1.5 Die Geschäftsbedingungen der Firma KONTORplus gelten 
nur gegenüber Unternehmern im Sinne von §310 Abs. 1 BGB.

2) Vertragspartner und Vertragsschluss
2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers dargestellten Produktbe-
schreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des 
Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen 
Angebots durch den Kunden.
2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop 
des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei 
gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren und/oder 
Leistungen in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektroni-
schen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Be-
stellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Wa-
ren und/oder Leistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot 
auch telefonisch, per Fax, per E-Mail, postalisch oder per Online-
Kontaktformular gegenüber dem Verkäufer abgeben.
2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von 
fünf Tagen annehmen,
- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder 
eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermit-
telt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim 
Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit 
der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur 
Zahlung auffordert, oder
- sofern Zahlung per Lastschrift angeboten wird und der Kunde 
sich für diese Zahlungsart entscheidet, indem er den Gesamtpreis 

vom Bankkonto des Kunden einzieht, wobei insoweit der Zeitpunkt 
maßgeblich ist, zu dem das Konto des Kunden belastet wird.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der 
Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten 
Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots 
beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den 
Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, 
welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Ver-
käufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht 
an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass 
der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
2.4 Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart 
erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 
L-2449 Luxemburg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der 
PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.pay-
pal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls 
der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung 
der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar 
unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-
wax-full. Zahlt der Kunde mittels einer im Online-Bestellvorgang 
auswählbaren von PayPal angebotenen Zahlungsart, erklärt der 
Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in 
dem Zeitpunkt, in dem der Kunde den Button anklickt, welcher den 
Bestellvorgang abschließt.
2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformu-
lar des Verkäufers wird der Vertragstext nach dem Vertragsschluss 
vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung von 
dessen Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) über-
mittelt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Ver-
tragstextes durch den Verkäufer erfolgt nicht. Sofern der Kunde 
vor Absendung seiner Bestellung ein Nutzerkonto im Online-Shop 
des Verkäufers eingerichtet hat, werden die Bestelldaten auf der 
Website des Verkäufers archiviert und können vom Kunden über 
dessen passwortgeschütztes Nutzerkonto unter Angabe der ent-
sprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden.
2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-
Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Einga-
befehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dar-
gestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches 
Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei 
die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die 
Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben 
kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so 
lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, 
bis er den Button anklickt, welcher den Bestellvorgang abschließt.
2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche 
Sprache zur Verfügung.
2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der 
Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der 
Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung 
angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser 
Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen wer-
den können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von 
SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von 
diesem mit der Bestellabwicklung beauf-tragten Dritten versandten 
Mails zugestellt werden können.
2.9 Haben die Parteien Sonderkonditionen vereinbart, gelten 
diese grundsätzlich nicht für gleichzeitig laufende und zukünftige 
Vertragsverhältnisse mit dem Kunden.
2.10 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pflich-
ten gegenüber dem Verkäufer zu erfüllen, kann der Verkäufer 
bestehende Austauschverträge mit dem Kunden durch Rücktritt 
fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des 
Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Kun-
de wird den Verkäufer frühzeitig schriftlich über eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit informieren.
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2.11 Alle auf der Webseite von KONTORplus gemachten Anga-
ben, wie z.B. Beschreibungen, Abbildungen, Qualitäts-, Mengen-, 
Gewichts-, Maß-, oder Leistungsangaben, dienen nur der Bestim-
mung der Waren, sind nur annähernd maßgeblich und stellen kei-
ne Beschaffenheitsangaben dar- Die Angaben in den Artikelbe-
schreibungen über Art und Leistungsumfang der einzelnen Artikel 
beruhen auf Herstellerangaben. Für die Richtigkeit dieser Anga-
ben übernimmt KONTORplus kein Gewähr. Irrtümer vorbehalten. 
2.12 Nachträgliche Änderungen (Änderungen nach Musterfrei-
gabe) auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des da-
durch verursachten Produktionsstillstandes werden dem Auftrag-
geber berechnet. 
2.13 Die Firma KONTORplus behält sich eine Preiskorrektur im 
Einzelfall vor, wenn bis zum Zeitpunkt der Ausführung des Auf-
trages wechselkursbedingte Preisanpassungen
nötig sind und / oder eine Änderung der Rohstoffpreise eingetre-
ten ist. Erhöhen sich nach Auftragsbestätigung die Materialkosten 
oder die Löhne, so ist die Firma KONTORplus ebenfalls berech-
tigt, die Preise entsprechend der eingetretenen Kostensteigerung 
zu erhöhen. Der Auftraggeber hat ein Kündigungsrecht, falls die 
Erhöhung mehr als 10 % des vereinbarten Preises beträgt. Die 
der Firma KONTORplus bis dahin entstandenen Aufwendungen 
an Material- und Lohnkosten sind vom Auftraggeber zu erstatten.
2.14 Der Erfüllungsort ist für alle vertraglichen und gesetzlichen 
Ansprüche grundsätzlich der Geschäftssitz der Firma KONTOR-
plus in Bremerhaven, sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt.
2.15 Der Vertragsabschluss kommt zustande mit KONTORplus, 
Van-Heukelum-Str.7, 27568 Bremerhaven. Für Fragen, Rekla-
mationen und Beanstandungen erreichen Sie unseren Kunden-
dienst Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr 
und Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr unter der Rufnummer +49 
(0)471.7006593 sowie per Fax unter +49(0)471.7005694 
oder E-Mail unter kontakt@kontorplus.de. Kein Privatverkauf. Wir 
liefern ausschließlich (B2B) an Gewerbetreibende, Handel, Ämter, 
Behörden, Vereine und Verbände.

3) Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers 
nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Prei-
sen um Nettopreise in Euro-Währung, die zuzüglich der gesetz-
lichen Umsatzsteuer gelten. Verpackungs- und Versandkosten, 
Verladung, Versicherung (insbesondere Transportversicherung), 
Mindermengenzuschläge, Zölle und Abgaben werden gegebe-
nenfalls gesondert berechnet.
3.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union 
können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer 
nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu 
zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kre-
ditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) 
oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche 
Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann an-
fallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäi-
schen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land 
außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
3.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die im Online-Shop des Verkäufers angegeben wer-
den.
3.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zah-
lung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien kei-
nen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.
3.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung wird 
der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung 
gestellt wurde.
3.6 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kauf-
preis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt 
wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 7(sieben) Ta-
gen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts 

anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungs-
art Rechnungskauf nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen 
anzubieten und diese Zahlungsart bei Überschreitung des ange-
gebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird der Ver-
käufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im Online-
Shop auf eine entsprechende Zahlungsbeschränkung hinweisen.
3.7 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungs-
art erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „Pay-
Pal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar 
unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/userag-
reement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto ver-
fügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-
Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/
mpp/ua/privacywax-full.
3.8 Eine Zahlung gilt als eingegangen, sobald der Gegenwert 
einem der Konten des Verkäufers gutgeschrieben wurde. Im Falle 
des Zahlungsverzuges hat der Verkäufer Anspruch auf Verzugs-
zinsen in Höhe von 10 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
zinssatz. Die übrigen gesetzlichen Rechte des Verkäufers im Falle 
eines Zahlungsverzuges des Kunden bleiben hiervon unberührt. 
Sofern Forderungen überfällig sind, werden eingehende Zahlun-
gen zunächst auf eventuelle Kosten und Zinsen, sodann auf die 
älteste Forderung angerechnet.
3.9 Sollten nicht vorhersehbare Kostenerhöhungen eintreten (z.B. 
Währungsschwankungen, unerwartete Preiserhöhungen der Liefe-
ranten etc.) ist der Verkäufer berechtigt, die Preiserhöhung an den 
Kunden weiterzugeben. Dies gilt jedoch nur, wenn die Lieferung 
vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach dem Vertrags-
schluss erfolgen soll.
3.10 Behörden, Verbänden, Vereinen, Handel und Gewerbetrei-
benden in Deutschland bieten die Firma KONTORplus auch eine 
Zahlung auf Rechnung an. Die Rechnung wird der auszuliefernden 
Ware beigelegt und ist nach Wareneingang ohne Abzüge zu be-
gleichen. Die Firma KONTORplus behält sich vor, nach Eingang 
der Bestellung um eine Vorabüberweisung eines Teilbetrages oder 
um eine Einzugsermächtigung zu bitten oder eine Lieferung auf 
Rechnung ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.
3.11 Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und 
können jederzeit zurückgegeben werden. Scheckhergaben gelten 
erst nach Einlösung als Zahlung. 
3.12 Sofern der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommt, insbesondere ein Scheck nicht einlöst oder nach-
gewiesen werden kann, dass Vollstreckungsmaßnahmen frucht-
los verlaufen sind, der Auftraggeber seine Zahlungen eingestellt 
hat, das Insolvenzverfahren beantragt worden ist, so ist die Firma 
KONTORplus berechtigt, die gesamte Restschuld aus dem Vertrag 
fällig zu stellen, auch wenn sie einen Scheck angenommen hat. 
Die Firma KONTORplus ist in diesem Fall außerdem berechtigt, 
bzgl. sämtlicher sonstiger Verträge Vorauszahlungen oder Sicher-
heitsleistungen zu verlangen.
3.13 Angebot und Preise sind bis zu unserer Auftragsbestätigung 
freibleibend.

4) Liefer- und Versandbedingungen
4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die 
vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes ver-
einbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestell-
abwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
4.2 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies 
dem Kunden zumutbar ist. Im Falle von zulässigen Teillieferungen 
ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu stellen.
4.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richti-
ger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag 
zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen 
Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abge-
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schlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtver-
fügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird 
der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unver-
züglich erstattet.
4.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der verkauften Ware geht auf den Kunden über, 
sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt ausgeliefert hat. Dies gilt auch dann, wenn der Ver-
käufer die Kosten des Transportes trägt. Eine Transportversiche-
rung erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des 
Kunden.
4.5 Soweit eine Lieferung aus Gründen, die der Kunde zu ver-
treten hat, nicht möglich ist, z.B. weil die Ware nicht durch die 
Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang des Kunden passt, 
oder weil der Kunde nicht unter der von ihm angegebenen Liefer-
adresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunden 
mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Kunde die 
Kosten für die erfolglose Anlieferung und ist zur Zahlung einer 
pauschalen Verzugsentschädigung verpflichtet. Diese beträgt für 
jede volle Woche der Verspätung 1 %, im Ganzen aber höchstens 
8 % vom Wert der Gesamtlieferung oder des nicht angenommen 
Teils der Gesamtlieferung. Es bleibt den Parteien unbenommen, 
einen höheren oder niedrigeren Schaden nachzuweisen.
4.6 Für den Fall, dass sich der Versand der Ware an den Kunden 
aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, verzögert, erfolgt der 
Gefahrübergang bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft an 
den Kunden. Eventuell anfallende Lagerkosten hat nach Gefahr-
übergang der Kunde zu tragen.
4.7 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.
4.8 Die Wahl von Versandart und Versandweg behält sich die Fir-
ma KONTORplus vor, wenn nichts anderes in der jeweiligen Bestel-
lung vereinbart ist. Eine Transportversicherung wird nur auf beson-
deren Wunsch und zu Lasten des Auftraggebers abgeschlossen. 
4.9 Abrufaufträge gelten als Festaufträge und sind innerhalb von 
3 Monaten verbindlich abzunehmen, soweit keine andere Verein-
barung getroffen wurde. 
4.10 Die Lieferzeit endet mit dem Tage, an dem die Ware das Lie-
ferwerk verlässt oder bei Versandunmöglichkeit eingelagert wird.
4.11 Lieferung per Nachname ist nicht möglich. 
4.12 Büromaschinen und Verbrauchsmaterialien ohne eine Ge-
wichtsangabe werden bei den Versandkosten als Standardpaket 
bis 10 kg berechnet.
4.13 Bei sehr geringen Bestellwert einer Bestellung wird ein Min-
dermengenzuschlag zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer erhoben, um 
die Kosten zu decken. Dieser Zuschlag wird stets als einzelner Pos-
ten kenntlich gemacht.

5) Höhere Gewalt
Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertrags-
erfüllung auswirken, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung um 
die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und bei längerfristi-
gen Verzögerungen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass 
hieraus irgendwelche Ansprüche gegen den Verkäufer hergeleitet 
werden können. Als höhere Gewalt gelten alle für den Verkäufer 
unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die – selbst wenn sie vor-
hersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers 
liegen und deren Auswirken auf die Vertragserfüllung durch zumut-
bare Bemühungen des Verkäufers nicht verhindert werden können. 
Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

6) Verzögerung der Leistung auf Wunsch des Kunden
Werden Versand oder Zustellung der Ware auf Wunsch des 
Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versand-
bereitschaft verzögert, kann dem Kunden für jeden weiteren an-
gefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Kaufprei-
ses, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises, berechnet 

werden. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Schadens 
bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

7) Eigentumsvorbehalt
7.1 Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware 
vor. Weiterhin behält sich der Verkäufer das Eigentum an der ge-
lieferten Ware bis zur Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.
7.2 Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware gilt der Ver-
käufer als Hersteller und erwirbt Eigentum an der neu entste-
henden Ware. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen 
Materialien, erwirbt der Verkäufer Eigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte seiner Ware zu dem der anderen Materialien. 
Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Ware des Ver-
käufers mit einer Sache des Kunden diese als Hauptsache anzu-
sehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des 
Rechnungswertes der Ware des Verkäufers zum Rechnungs- oder 
mangels eines solchen zum Verkehrswert der Hauptsache - auf 
den Verkäufer über. Der Kunde gilt in diesen Fällen als Verwahrer.
7.3 Gegenstände unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf 
der Kunde weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Dem 
Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine Weiterveräußerung im 
gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass 
dem Verkäufer vom Kunden dessen Ansprüche gegen seine Ab-
nehmer im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam 
abgetreten worden sind und der Kunde seinem Abnehmer das 
Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der Kunde tritt 
durch den Vertragsabschluss seine Ansprüche im Zusammenhang 
mit solchen Veräußerungen gegen seine Abnehmer sicherungs-
halber an den Verkäufer ab, der diese Abtretung gleichzeitig an-
nimmt.
7.4 Der Kunde hat Zugriff auf die im Eigentum oder Miteigentum 
des Verkäufers stehende Ware oder auf die abgetretenen Forde-
rungen sofort mitzuteilen. Er hat an den Verkäufer abgetretene, 
von ihm eingezogene Beträge sofort an den Verkäufer abzufüh-
ren, soweit dessen Forderung fällig ist.
7.5 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Verkäufers die 
Höhe der gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, 
wird der Verkäufer auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden 
Anteil der Sicherungsrechte freigeben.
7.6 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Auftraggeber wird stets für die Firma KONTORplus vorgenom-
men. Wird die Kaufsache mit anderen, der Firma KONTORplus 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt die Firma 
KONTORplus das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich 
MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache.
7.7 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kaufsache im ordent-
lichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt der Firma 
KONTORplus jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) ihrer Forderung ab, 
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsa-
che ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Auftraggeber auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis der Firma KONTORplus, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Die 
Firma KONTORplus verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröff-
nung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann die 
Firma KONTORplus verlangen, dass der Auftraggeber der Firma 
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KONTORplus die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Drit-
ten) die Abtretung mitteilt.

8) Mängelhaftung / Gewährleistung
Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetz-
lichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt:
8.1 Mängelansprüche entstehen nicht bei natürlicher Abnutzung 
oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhaf-
ter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äuße-
rer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Ände-
rungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen 
für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass 
die gerügte Störung nicht durch diese Änderungen oder Instand-
setzungsarbeiten verursacht worden sind.
8.2 Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängel-
ansprüche ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten 
Waren sind die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausge-
schlossen.
8.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Ver-
jährungsfristverkürzungen gelten nicht

-  für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungswei-
se für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangel-
haftigkeit verursacht haben,

-  für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Kunden,

-  für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig ver-
schwiegen hat, sowie

-  für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB.
8.4 Der Verkäufer hat im Falle der Nacherfüllung das Wahlrecht 
zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
8.5 Erfolgt im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung, 
beginnt die Verjährung nicht erneut.
8.6 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist 
der Kunde verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 
30 Tagen an den Verkäufer zurückzusenden. Das Rücksendepa-
ket muss den Grund der Rücksendung, den Kundennamen und die 
für den Kauf der mangelhaften Ware vergebene Nummer enthal-
ten, die dem Verkäufer die Zuordnung der zurückgesandten Ware 
ermöglicht. Solange und soweit die Zuordnung der Rücksendung 
aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, ist 
der Verkäufer zur Entgegennahme zurückgesandter Ware und zur 
Rückzahlung des Kaufpreises nicht verpflichtet. Die Kosten einer 
erneuten Versendung trägt der Kunde.
8.7 Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine 
mangelfreie Sache, kann der Verkäufer vom Kunden eine Nut-
zungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend machen. 
Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
8.8 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn 
die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 
HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, 
gilt die Ware als genehmigt.
8.9 Beanstandet der Auftraggeber die hergestellte Ware oder Teile 
davon, so darf kein Stück der beanstandeten Ware verbraucht, ver-
arbeitet oder weitergeliefert werden. Geschieht dies doch, nimmt der 
Auftraggeber der Firma KONTORplus das Recht auf Überprüfung der 
beanstandeten Ware und macht so die Beanstandung gegenstands-
los. Diese Regelung hat keinen Einfluss auf die Beweislastverteilung.
8.10 Die Garantieleistung auf Geräte und Maschinen beträgt 6 
Monate soweit in der Artikelbeschreibung nichts anderes vermerkt 
ist. Die daneben bestehenden Gewährleistungsrechte werden 
durch diese Garantieleistung nicht eingeschränkt. 
8.11 Bei Reklamationen hat der Auftraggeber KONTORplus das 
Problem vorab per E-Mail, telefonisch oder schriftlich mitzuteilen 

und Warenrücksendungen nicht unangekündigt vorzunehmen. Bei 
einer berechtigten Beanstandung erhält der Auftraggeber von 
KONTORplus einen Retourenschein per Fax oder E-Mail. KON-
TORplus beauftragt dann ein Transportunternehmen mit der Ab-
holung der Ware (gilt nur für Inlandslieferungen). Unfreie Sendun-
gen sowie Sendungen per Nachnahme werden von KONTORplus 
nicht angenommen. 
8.12 Der Auftraggeber hat grundsätzlich kein Recht auf den Um-
tausch der Ware. Ausnahmsweise ist der Umtausch nur mit Zustim-
mung und durch schriftliche Bestätigung von KONTORplus möglich. 
Voraussetzung für den Umtausch ist, dass die Ware unbenutzt, un-
beschädigt und in einwandfreier Originalverpackung ist. Diverse Ar-
ten von Tests gelten als Benutzung der Ware und solche Ware kann 
somit nicht umgetauscht werden. Bei einem Umtausch von nicht be-
anstandeter Ware werden Einlagerungsgebühren in Höhe von 35% 
des Nettowarenwertes von KONTORplus erhoben. Verbrauchsma-
terial ist grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
 
9) Haftung
Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, ver-
tragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen 
auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:
9.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
-  bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit,

-  aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich 
nichts anderes geregelt ist,

-  aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

9.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertrags-
pflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer 
unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind 
Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur 
Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf.
9.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.
9.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf 
die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und ge-
setzlichen Vertreter.
9.5 Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden maximal bis zur Höhe der Deckungssumme unserer 
aftpflichtversicherung, bis zu einem Betrag von 100.000 Euro 
je Schadensfall begrenzt, sofern diese Deckungssumme in einem 
angemessenen Verhältnis zum vertragstypischen Schadensrisikos 
steht und soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nach-
teil des Auftraggebers ist von den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

10) Verjährung
Ansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer verjähren - mit 
Ausnahme der unter dem Punkt „Mängelhaftung / Gewährleis-
tung“ geregelten Ansprüche - in einem Jahr ab Kenntnis von den 
anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens jedoch in fünf 
Jahren nach Erbringung der Leistung, sofern nicht gemäß vorste-
hender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird.

11) Zurückbehaltung, Abtretung
11.1 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des 
Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer bestreitet 
die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 
rechtskräftig festgestellt.
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11.2 Eine Abtretung von Ansprüchen aus dem mit dem Kunden 
geschlossenen Vertrag durch den Kunden, insbesondere eine Ab-
tretung etwaiger Mängelansprüche des Kunden, ist ausgeschlos-
sen.

12) Besondere Bedingungen für die Verarbeitung 
von Waren nach bestimmten Vorgaben des Kunden
12.1 Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages ne-
ben der Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware nach 
bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde dem Verkäufer 
alle für die Verarbeitung erforderlichen Inhalte wie Texte, Bilder 
oder Grafiken in den vom Verkäufer vorgegebenen Dateiforma-
ten, Formatierungen, Bild- und Dateigrößen zur Verfügung zu 
stellen und ihm die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte einzu-
räumen. Für die Beschaffung und den Rechteerwerb an diesen In-
halten ist allein der Kunde verantwortlich. Der Kunde erklärt und 
übernimmt die Verantwortung dafür, dass er das Recht besitzt, die 
dem Verkäufer überlassenen Inhalte zu nutzen. Er trägt insbeson-
dere dafür Sorge, dass hierdurch keine Rechte Dritter verletzt wer-
den, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte.
12.2 Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, 
die diese im Zusammenhang mit einer Verletzung ihrer Rechte 
durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch 
den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. Der 
Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der 
notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- 
und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die 
Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist 
verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch 
Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informa-
tionen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche 
und eine Verteidigung erforderlich sind. Etwaige der Firma KON-
TORplus in diesem Zusammenhang entstehende Prozesskosten 
sind von dem Auftraggeber angemessen zu bevorschussen.
12.3 Der Verkäufer behält sich vor, Verarbeitungsaufträge abzu-
lehnen, wenn die vom Kunden hierfür überlassenen Inhalte gegen 
gesetzliche oder behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten 
verstoßen. Dies gilt insbesondere bei Überlassung verfassungs-
feindlicher, rassistischer, fremdenfeindlicher, diskriminierender, 
beleidigender, Jugend gefährdender und/oder Gewalt verherr-
lichender Inhalte.
12.4 Korrekturabzüge und –andrucke sind vom Auftraggeber 
auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und der Firma KONTOR-
plus produktionsreif erklärt zurückzugeben. Die Firma KONTOR-
plus haftet nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler. Fern-
mündlich aufgegebene Korrekturen und Änderungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung. 
12.5 Werden nach Korrekturvorlage umfangreiche Änderungen, 
Neusatz, oder andere, das übliche Maß übersteigende Korrek-
turen gegenüber der eingereichten Vorlage vom Auftraggeber 
verlangt, werden diese nach dafür aufgewendeter Arbeitszeit 
und Materialverbrauch berechnet. Wird die Übersendung eines 
Korrekturabzuges nicht verlangt, so beschränkt sich die Haftung 
für Satzfehler auf grobes Verschulden. Satz und Andruck werden 
auch dann berechnet, wenn ein Auftrag zurückgezogen wird. 
12.6 Für erhebliche Abweichung der Beschaffenheit des von der 
Firma KONTORplus im Auftrage des Auftraggebers beschafften 
Materials, haftet die Firma KONTORplus lediglich bis zur Höhe 
der eigenen Ansprüche gegen ihre Vorlieferanten. In einem sol-
chen Fall ist die Firma KONTORplus von ihrer Haftung befreit, 
wenn die ihre Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftrag-
geber abtritt.
12.7 Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit und Abweichung der Ma-
terial- und Druckfarben sowie für die Beschaffenheit von Gummie-
rungen, Lackierung, Imprägnierung usw. haftet die Firma Firma 
KONTORplus nur insoweit, als die Mängel der Materialien vor de-
ren Verwendung bei sachgemäßer Prüfung erkennbar waren. Bei 
farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können gering-

fügige Farbabweichungen innerhalb der Auflage und zwischen 
Andruck und Auflagedruck vorkommen und gelten nicht als be-
rechtigter Grund für eine Mängelrüge.
12.8 Mehr- oder Minderlieferungen von 10% bis 15% bei Sonder-
anfertigungen, Druckerzeungnissen oder kundenspezifisch angefer-
tigten, vergleichbaren Erzeugnissen wie z.B. Mappen, Siegelmar-
ken, Schnüre, stellen keinen Mangel oder Reklamationsgrund dar. 
Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten. Rücksendung, Abzüge, Aufrechnungen oder 
Einbehaltungen des Kaufpreises sind nicht statthaft, soweit sie nicht 
vom Verkäufer als berechtigt anerkannt oder gerichtlich begründet 
festgestellt sind. 
12.9 Produktionsmittel, wie zum Beispiel Filme, Lithographien, 
Druckplatten, Klischees, Siebe, Stanzen und Werkzeuge bleiben 
in jedem Fall Eigentum der Firma KONTORplus. Die Zugänglich-
machung für Dritte, Vervielfältigung oder Weiterverwendung be-
darf der Genehmigung der Firma KONTORplus.
12.10 Es besteht kein Widerrufsrecht wenn Waren spezifisch für 
den Kunden angefertigt oder auf dessen persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden.

13) Freistellung bei Verletzung von Drittrechten
Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der 
Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware nach bestimm-
ten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde sicherzustellen, dass die 
dem Verkäufer von ihm zum Zwecke der Verarbeitung überlasse-
nen Inhalte nicht die Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte oder Mar-
kenrechte) verletzen. Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprü-
chen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer Verletzung 
ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des 
Kunden durch den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen 
können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen 
Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller 
Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, 
wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der 
Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruch-
nahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig 
alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung 
der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.

14) Anwendbares Recht, Gerichtsstand
14.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze 
über den internationalen Kauf beweglicher Waren.
14.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist aus-
schließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz 
außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so 
ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag. Der Verkäufer ist in den 
vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht 
am Sitz des Kunden anzurufen.

15) Verhaltenskodex
Der Verkäufer hat sich folgendem Verhaltenskodex unterworfen:

- Der Verkäufer hat sich den Richtlinien für „Google Kundenrezen-
sionen“ unterworfen, die im Internet unter https://support.google.
com/merchants/topic/7105962 einsehbar sind.


